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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.01.1984

Norm

AHG §1 Cd5

AHG §1 F

Rechtssatz

Ein Funkkpatrouillendienst der Gendarmerie erfolgt im Bereich der Vollziehung des Bundes und des Landes.

Wa3engebrauch bei der Perlustrierung eines Kraftfahrers, der mehrfach gegen die StVO verstoßen, aber auch

gerichtlich strafbare Handlungen gesetzt hatte und von den Organen für einen ;üchtigen Straftäter und eine allgemein

gefährliche Person angesehen wurde und auch angesehen werden konnte, nach dessen Anhaltung und Verlassen des

Kraftfahrzeuges ist jedoch nur mehr dem Bereich der Vollziehung des Bundes zuzuordnen.
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